














































Tabelle: Bioto 

Biotoptyp 

Siedlungsge­
büsch aus 
heimischen 
Gehölzarten 

(PHX) 

Gesamt: 

Dbeseitigun 

Code 
gem. 
Schlüs­
sel des 
Landes 
M-V 

13.2.1 

g mit Funktionsverlust 

Flächenver­
brauch 

950 

950 

Wert-stufe 

1 

Kompensationserfordernis + 
Zuschlag Versiegelung x Kor­
rekturfaktor Freiraumbeein-
trächtigungsgrad 

1 x 0,75 

Flächenäquiva­
lent für Kom­
pensation 

712,50 

712,50 

Mittelbare Eingriffswirkungen 

Mittelbare Eingriffswirkungen aufgrund negativer Randeinflüsse des Vorhabens betreffen gem. 
Stufe 3 der Ermittlung des Kompensationserfordernisses (Hinweise zur Eingriffsregelung im Land 
Mecklenburg-Vorpommern, Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geolo­
gie 1999/Heft 3, Kap. 2.4.1) Biotoptypen mit einer Werteinstufung > 2 innerhalb projektspezifisch 
zu definierender Wirkzonen. 

Mittelbare Eingriffswirkungen werden daher in der Ermittlung des Gesamteingriffs rechnerisch nicht 
zu berücksichtigen sein. 

Ermittlung des Gesamteingriffs: 

Biotopbeseitigung mit Totalverlust 
Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust 
Mittelbare Eingriffswirkung 

225,25 Kompensationsflächenpunkte 
712,50 Kompensationsflächenpunkte 

0,00 Kompensationsflächenpunkte 
Gesamteingriff 937,75 rd. 938,00 Kompensationsflächenpunkte 
Kompensationsmaßnahmen (naturschutzfachlich) 

Externe Kompensationsmaßnahme 

Zur Kompensation des rechnerisch ermittelten Ein­
griffs im Umfang von 938 Kompensationsflächenpunk­
ten wird der Abbruch des im Nordwesten des Plange­
biets liegenden verfallenen Stalls festgesetzt. 

Der abzubrechende Stall befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zum Eingriffsort, in nordwestlicher Richtung in 
ungefähr 30 Metern Entfernung auf dem Flurstück 16 
der Gemarkung Goor, Flur 2 (Abbildung 11). Dieses 
Flurstück ist ebenfalls im Besitz des Vorhabenträgers. 

Nach dem Gebäudeabbruch wird die Fläche der natür­
lichen Sukzession (Wertstufe 2) überlassen. Es wird 
die Kompensationswertzahl 2 angesetzt. Zusätzlich 
wird die Kompensationswertzahl um 1 erhöht, da der 
Abbruch des Gebäudes in einem besonders wertvol­
len Landschaftsbildraum stattfindet. 

Der Rückbau der Stallanlage als Kompensationsmaß­
nahme wird über den Durchführungsvertrag gesichert. 
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Tabelle: Ermittlung des Flächenäquivalents für die Kompensationsmaßnahmen 

Biotoptyp 

Gebäudeabbruch ehe­
maliger Stall 

Fläche 
in m2 

620 

Wertstu­
fe 

2 

Kompensati­
ons-wertzahl + 
Zuschlag für 
Gebäudeab­

bruch im wert­
vollen Land­
schaftsraum 

[2 + 1] 

Leistungsfaktor 

0,8 

Gesamtumfang der Kompensation (Flächenäquivalent für Kompensation): 

Flächenäquiva­
lent 

1.488 

1.488 

Bilanz: Dem rechnerisch ermittelten Eingriff im Umfang von 938 Kompensationsflächenpunkten 
steht eine Kompensationsmaßnahme mit einer rechnerisch ermittelten Wertsteigerung von 1.488 
Kompensationsflächenpunkten gegenüber. 

Mit Erbringung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen gelten die rechnerisch ermittelten 
Eingriffe in die Belange von Natur und Landschaft als ausgeglichen. 

Kompensation gem. Baumschutzsatzung Putgarten 

Zu rodende Einzelbäume sind gemäß Baumschutzsatzung Putgarten, vom 29.06.2007 auszuglei­
chen. Gemäß dieser Satzung sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 0,50 Metern, 
gemessen in 1,00 Metern Höhe über dem Erdboden, gesetzlich geschützt. Geschützt sind auch 
mehrstämmige Bäume, wenn die Summe der Stammumfänge 0,50 Meter beträgt und wenn einer 
der Stämme einen Umfang von mindestens 0,30 Metern hat. Der Schutz gilt ebenfalls für Bäume, 
die aufgrund von Festsetzungen in Bebauungsplänen zu erhalten sind, auch wenn die o.g. Vo­
raussetzungen nicht erfüllt sind, sowie nach dieser Satzung vorgenommene Ersatzpflanzungen 
ohne Rücksicht auf ihren Stammumfang. 

Diese Satzung gilt nicht für: 

• Naturdenkmale, Alleen und einseitige Baumreihen sowie gesetzlich geschützte Biotope 
nach § 20 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern, 

• Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, 
• denkmalgeschützten Parkanlagen, 
• Kleingartenparzellen in Kleingartenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz, 
• Bäume in Baumschulen, Gärtnereien und Obstplantagen, soweit sie erwerbsgärtnerischen 

Zwecken dienen 
• Obstbäume innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

Tabelle: Kompensationsumfang bei Beseitigung von Bäumen 
Stammumfang in cm 

50-75 

75-150 

> 150 

Kompensation im Verhältnis 

1:1 

1:2 

für jeweils weitere 0,75m Stammumfang ein zusätz­
licher Baum 

Als Pflanzqualität für die Kompensation wurde festgesetzt: Mindeststammumfang von 16 bis 18 
cm, gemessen in 1,00 m Höhe. Es sind vorzugsweise einheimische und standortgerechte Arten zu 
verwenden. 

3.2.4) Schutzgebiete 
Die Gebiete nach Art. 4 der EU-Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogel-
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Schutzrichtlinie, Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 2. April 1979, zuletzt geändert durch Richtli­
nie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006) wurden durch die Beschlüsse des Kabinetts 
der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns vom 25.09.2007 und 29.01.2008 festgelegt. Sie 
werden als „Besondere Schutzgebiete" bzw. „Special Protected Areas (SPA)" bezeichnet. Am 5. 
Juli hat das Kabinett der Landesregierung dem Erlass der Landesverordnung über die Europäi­
schen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Vogelschutzgebietslandesverordnung -
VSGLVO M-V) zugestimmt. Mit der Veröffentlichung vom 21.07.2011 wurde dem Erlass Rechts­
kraft verliehen. Schutzzweck der Europäischen Vogelschutzgebiete ist nach § 1 (2) VSGLVO M-V 
der Schutz der wildlebenden Vogelarten sowie ihrer Lebensräume. 

Der Geltungsbereich des Plangebietes befindet sich in der Nähe folgender Gebiete gemeinschaft­
licher Bedeutung: 

- FFH DE 1346-301 Steilküste und Blockgründe Wittow, Fläche in ha: 1.848 

Die Verträglichkeit der Planung mit den Schutz- und Entwicklungszielen der europäischen Schutz­
gebiete ist entsprechend nachzuweisen. Durch die Vorprüfung soll eingeschätzt werden, ob vorha­
benbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgebietes und seiner Schutzziele zu erwarten und in­
wieweit diese Beeinträchtigungen als erheblich einzustufen sind. 

Verträglichkeitsvorprüfung FFH- Gebiet DE 1346-301 Steilküste und Blockgründe Wittow 

Gebietsmerkmale: Das FFH-Gebiet umfasst eine langgestreckte natürliche Steilküstenformation, 
die bei Dranske mit einem Kliff beginnt und mit der mächtigen Steilküste von Kap-Arkona ihren 
Höhepunkt findet. Den Klippen sind Geröll- und Blockpackungen vorgelagert. 

Abbildung 11: FFH- Gebiet DE 1346-301 Steilküste und Blockgründe Wittow (Quelle: Kartenportal 
Umwelt MV 2008) 

Güte und Bedeutung: Die Güte und Bedeutung des FFH-Gebietes resultiert aus der Ausprägung 
und Häufung der im Folgenden benannten FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten sowie einer 
großflächigen Komplexbildung. 
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Folgende FFH-Lebensraumtypen sind für das Schutzgebiet definiert: 
Tabelle: FFH- Lebensraumtypen des Gebietes DE 1346-301 Steilküste und Blockgründe Wittow gem. Stan-
darddatenbogen Stand Mai 2004 

Natura 2000 - Code 
1160 

1170 

1210 

1220 

1230 

1330 

2120 

2130 

3260 

6210 

9130 

9180 

Lebensraumtyp 
Flache große Meeresarme und -buchten 

Riffe 

Einjährige Spülsäume 

Mehrjährige Vegetation der Geröll-, Kies-und Blockstrände 

Fels-und Steilküsten mit Vegetation 

Atlantische Salzwiesen 

Weißdünen mit Strandhafer 

Graudünen mit krautiger Vegetation 

Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche 
Bestände) 

Waldmeister-Buchenwälder 

Schlucht-und Hangmischwälder 

FFH-Arten: Folgende FFH-Arten werden im Standard-Datenbogen für das Gebiet aufgeführt: 
Tabelle: FFH- Lebensraumtypen des Gebietes DE 1346-301 Steilküste und Blockgründe Wittow gem. Stan-
darddatenbogen Stand Mai 2004 

FFH-Art 
Halichoerus grypus (Kegelrobbe) EU-Code 
1364 
Phocoena phocoena (Schweinswal) EU- Code 
1351 
Bombina bombina (Rotbauchunke) EU- Code 
1188 

Triturus cristatus (Kammmolch) EU- Code 
1166 

Vorhabenbedingte Beeinträchtigung 
Keine. Keine geeigneten Gewässer im Plangebiet vor­
handen. 
Keine. Keine geeigneten Gewässer im Plangebiet vor­
handen. 
Keine. Lebensraumansprüche werden innerhalb des 
Plangebiets nicht erfüllt. Vorkommen der Rotbauchunke 
sind im Umfeld nicht bekannt (Artenabfrage LUNG) 
Keine. Gewässerbiotop ist im Plangebiet vorhanden, die­
ses stellt jedoch kein geeignetes Habitat für den Kamm­
molch dar 

Schutzerfordernisse und Erhaltungsziele: Die Güte und Bedeutung des Gebietes besteht im reprä­
sentativen Vorkommen von FFH- Lebensraumtypen und -arten, dem Schwerpunktvorkommen von 
FFH- Lebensraumtypen, der Häufung von FFH- Lebensraumtypen, der Verbindungsfunktion und 
großflächiger Komplexbildung sowie weitgehend ungestörter Biotop- und Habitatentwicklung. 

Die Verletzlichkeit des Gebietes ergibt sich aus der Beschränkung oder Forcierung natürlicher 
Erosionsprozesse der Steilküste, Intensivierung ungelenkter Freizeitnutzungen (jeweils soweit er­
heblich wirkend). 
Das Entwicklungsziel liegt im Erhalt der freien Küstendynamik, mariner und Küstenlebensraumty-
pen sowie Wald-Lebensraumtypen, und dem Erhalt und teilweisen Entwicklung der Habitate von 
Kammmolch und Rotbauchunke. 

Einflüsse und Nutzungen im FFH-Gebiet: 
Intensität der Belastung Auswirkung 
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Trittbelastung (Überlastung durch Besucher) hohe Belastung negativ 
Erosion hohe Belastung negativ 
Sturmflut, Tsunami hohe Belastung negativ 
Camping- und Caravanplätze mittlere Belastung negativ 
Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren: Zu betrachten ist das innerhalb 
der Splittersiedlung Goor liegende Privatgrundstück. Das Grundstück ist bereits mit einem Wohn­
haus und dem teilweise eingestürzten Wirtschaftsgebäude bebaut. Umgebend sind erforderliche 
Erschließungsflächen vorhanden. Die Freiflächen im südlichen Plangebiet sind gärtnerisch ange­
legt und werden intensiv genutzt. Der nördliche Bereich des Gebiets ist mit dichtem Gebüsch aus 
heimischen Arten bewachsen, im Nordosten ragt ein gesetzlich geschütztes Gewässerbiotop in 
das Plangebiet. Zusätzlich wird die Freifläche zwischen dem Wohnhaus und der Steilküste saiso­
nal als Radlerrast mit Imbiss genutzt. 

Das Plangebiet bildet den westlichen Ortsrand von Goor und befindet sich in geringer Entfernung 
zur Steilküste. Östlich angrenzend an das Grundstück befinden sich weitere intensiv genutzte 
Wohn- bzw. Feriengrundstücke. 

Das Vorhaben soll eine Erneuerung des historischen Ökonomiegebäudes und eine Ergänzung der 
räumlichen Struktur der Hofstelle ermöglichen und damit die ursprüngliche räumliche Anlage des 
zum Teil denkmalgeschützten Bauernhofs sichern. Beansprucht werden hier lediglich Biotoptypen 
der Siedlungsbereiche, wie Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzarten, Nutzgarten und Zier­
rasen. Baumfällungen sind nicht geplant. Die nicht bebauten Grundstücksflächen bleiben als pri­
vate Hausgartenflächen erhalten. Der mit Siedlungsgebüsch und -gehölz bewachsene Bereich im 
Norden des Plangebiets bleibt erhalten und wird auch zukünftig als Windschutzeinhausung dienen. 

Abgrenzung des Wirkraumes: Die Tiefe des Betrachtungsraumes hängt von den zu erwartenden 
Auswirkungen ab. Dabei sind sowohl die Lebensraumansprüche der einzelnen FFH - Arten als 
auch die Empfindlichkeit der Lebensraumtypen gegenüber den zu erwartenden Beeinträchtigun­
gen zu berücksichtigen. Eine Nutzung des FFH- Gebietes ist nicht vorgesehen Aus dem Plange­
biet heraus gibt es keinen direkten Zugang zum Strand. Die potenziellen Auswirkungen auf das 
FFH-Gebiet beschränken sich auf die bereits bestehenden geringfügigen Beeinträchtigungen 
durch Anwohner und Spaziergänger. Zwischen dem Vorhabengrundstück und dem FFH-Gebiet 
liegt die Erschließungsstraße. Als Wirkraum sind aufgrund der Lage und der geplanten Nutzung 
die Flächen innerhalb des Plangebietes zu betrachten. 

Ausgehend von der geplanten Nutzung und der großzügigen Bemessung des Grundstücks ist von 
allgemeinen Wirkungen eines Wohngebiets auszugehen. Die Tiefe des Wirkraumes wird für Inten­
sitätszone I gem. Tabelle 22 (Ergänzung der HZE) mit 50 m angegeben, Zone II mit 200 m. 
Als potenzielle Wirkungen werden benannt: 

- Stoffimmissionen - Mechanische Wirkungen 
- Lärmimmissionen - Störreize 
- Lichtimmissionen - Prädation 
- Grundwasserbeeinflussung 

Auswirkungen auf die FFH - Lebensraumtypen: Im Wirkbereich des Vorhabens kommen keine der 
benannten FFH-Lebensraumtypen vor. 

Auswirkungen auf die FFH -Arten: Von den für das FFH-Gebiet erfassten FFH-Arten Kegelrobbe, 
Schweinswal, Rotbauchunke und Kammmolch sind keine Vorkommen im unmittelbaren Umfeld 
des Plangebietes bekannt. 

Innerhalb des Wirkbereichs von 50 m (Zone I) sind keine Gewässer vorhanden. Beeinträchtigun­
gen der Arten können ausgeschlossen werden. Vom Vorhaben werden keine über das derzeitige 
Maß der vorhandenen touristischen Nutzungen hinausgehenden Auswirkungen im erweiterten 
Wirkbereich (Zone II) verursacht, welche die zunehmende Stabilisierung der Bestände der FFH-
Arten im weiteren Umfeld beeinträchtigen könnten. 
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Aufgrund der seit langem bestehenden Vorbeeinträchtigungen des Plangebietes durch die bauli­
chen Anlagen und der intensiven Nutzungen durch den Menschen werden sich die vom Vorhaben 
ausgehenden Störwirkungen auf diesen Bereich beschränken und sich nicht in das FFH-Gebiet 
hinein erstrecken. 

Vorhandene Vorbelastungen und Entwicklungstendenzen des Gebietes ohne Verwirklichung des 
Vorhabens: Das FFH- Gebiet DE 1346-301 Steilküste und Blockgründe Wittow verläuft entlang der 
Nord- und Südostküste der Halbinsel Wittow im Norden von Rügen. Das Gebiet nimmt u.a. die 
Wasserflächen sowie angrenzende Uferbereiche ein. Das Plangebiet befindet sich in einer Entfer­
nung von ca. 20 m. Es umfasst das langjährig genutzte Gelände mit denkmalgeschütztem Wohn­
haus, einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude und Nebengebäuden. Zusätzlich wird der Vorgarten 
saisonal als Radlerrast mit Imbiss genutzt. 
Ohne Verwirklichung des Vorhabens würde der aktuelle Zustand des Gebietes beibehalten blei­
ben. Das Plangebiet würde weiterhin als Wohngrundstück bestehen. Die Chance auf eine Entwick­
lung hin zu der ursprünglichen Funktion des Wohnhauses, dass erst mit den Nebengebäuden ein 
Ensemble bildet und somit den Zielen des Denkmalschutzes entspricht (Erhalt des Baudenkmals 
als kulturhistorische Quelle; Wohnhaus mit Hofstelle), wäre vertan. 

Bei völliger Nutzungsaufgabe würde sich eine Sukzession in Richtung potenziell natürlicher Vege­
tation einstellen. 
Benennung der Maßnahmen, mit denen erheblichen Auswirkungen im Gebiet entgegengewirkt 
werden soll und Bewertung ihrer Wirksamkeit: Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzziele des 
FFH- Gebietes sowie die FFH- Arten werden aufgrund der Vorbelastung, des relativ geringen Pla-
numgriffs, sowie den daraus resultierenden Nutzungen nicht vermutet. Im Vergleich zur heutigen 
Nutzung werden ausgehend vom Plangebiet keine intensiveren Wirkungen des FFH- Gebietes 
erwartet. Das Vorhaben wird auf die unbedingt notwendigen Flächen beschränkt. Die zusätzlichen 
Nutzungen sollen abseits des FFH-Gebietes hinter der bestehenden Bebauung etabliert werden. 

Durch die Vorprägung des Gebietes gehen vorhabenbedingt ausschließlich Biotoptypen des Sied­
lungsraumes verloren. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Biotoptypen durch Schadstoffein­
träge sind aufgrund von Art und Dimension des Vorhabens auszuschließen. Eine ordnungsgemä­
ße Abwasserentsorgung ist gesichert. 

Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzziele des FFH- Gebietes sowie die FFH- Arten werden 
aufgrund der Art und des Umfangs der zulässigen Bebauung sowie den daraus resultierenden 
Nutzungen nicht vermutet. 

Wirkungen des Vorhabens auf die Schutz- und Erhaltungsziele des betroffenen FFH- Gebietes: 
Durch die Lage der zusätzlichen Gebäude hinter der vorhandenen Bebauung und somit abseits 
des Schutzgebietes sind keine erkennbaren Veränderungen geplant, welche das Schutzgebiet 
beeinträchtigen könnten. Der prognostizierte Wirkbereich der neuen Gebäude reicht bis an die 
Erschließungsstraße heran. Eine in der ergänzenden Bebauung begründete Zunahme an Individu-
alverkehr auf der Erschließungsstraße wird nicht messbar sein. 

Wirkungen wie z.B. Licht, Lärm und Bewegung im Gelände können aufgrund der geplanten 
Grundstruktur sowie Art und Umfang des Vorhabens das FFH- Gebiet nicht erheblich beeinträchti­
gen. Mögliche Verunreinigungen von Luft, Wasser und Boden sind durch Art und Umfang des Vor­
habens auszuschließen. 

Die im Standarddatenbogen aufgeführten FFH- Arten werden keiner vorhabenbedingten Beein­
trächtigung unterliegen. 

Landschaftsschutzgebiet "Ostrügen" 

Goor und somit auch das Plangebiet liegen vollständig innerhalb des Landschaftsschutzgebiets 
Ostrügen (L 81). Angesichts der Geringfügigkeit der Planung (Wiedernutzung ehemaliges Wirt­
schaftsgebäude, Errichtung von Nebengebäuden) wird für die Planung eine Ausnahme von den 
Ver- / Geboten des Landschaftsschutzgebiets angestrebt. 
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3.2.5) Mensch und seine Gesundheit 
Als mögliche umweltbezogene Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut „Mensch und seine 
Gesundheit" sind zu berücksichtigen: 

Auswirkungen auf die allgemeine Lebensqualität: Das Vorhaben soll eine Erneuerung des histori­
schen Ökonomiegebäudes und eine Ergänzung der räumlichen Struktur der Hofstelle ermöglichen 
und damit die ursprüngliche räumliche Anlage des zum Teil denkmalgeschützten Bauernhofs si­
chern. Das Plangebiet ist bereits bebaut und wird intensiv genutzt. In der Umgebung des Plange­
bietes sind ebenfalls bereits intensiv bebaute Wohn- bzw. Feriengrundstücke vorhanden. 

Klimatische Belastungen: Der geringfügigen zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch ergän­
zende Bebauung in untergeordnetem Umfang wird als Kompensationsmaßnahme der Rückbau 
und die Entsiegelung eines großen Wirtschaftsgebäudes gegenübergestellt. Mit der Ausführung 
der Kompensationsmaßnahme verringert sich die Versiegelung im Gebiet. 

An diesem klimatisch völlig unbedenklichen Ort werden vorhabenbedingt keine klimatischen Belas­
tungen bzw. Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit verursacht. 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen: Durch das Vorhaben verursachende erheblich 
emittierende Nutzungen werden ausgeschlossen. 

Bewertung: Vom Vorhaben gehen keine das Schutzgut Mensch (Wohnen, Wohnumfeld, Gesund­
heit) beeinträchtigenden Wirkungen aus. Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch und seiner Ge­
sundheit ist das Vorhaben als positiv zu bewerten. 

3.2.6) Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Denkmalschutz (DSchG M-V) 

Im Plangebiet ist folgendes Bau- und Kunstdenkmal bekannt: 

- Nr. 308 Goor 5 als „Haus mit Packsteinmauer und Restpark" 

Die Beseitigung eines Denkmals und alle Veränderungen am Denkmal und in seiner Umgebung 
sind gemäß §7(1) DSchG M-V durch die Untere Denkmalschutzbehörde bzw. gemäß § 7(6) 
DSchG M-V durch die zuständige Behörde zu genehmigen. 

Bodendenkmale 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Bodendenkmale bekannt. Angesichts umfangreicher Bo­
dendenkmale in der näheren Umgebung besteht jedoch eine erhöhte Sorgfaltspflicht bei Erdarbei­
ten. 

Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt, ist gemäß § 11 
DSchG M-V (GVBI. M-V Nr. 23 vom 28.12.1993, S. 975ff.) die zuständige Untere Denkmalschutz­
behörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes 
für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwort­
lich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige 
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang 
der Anzeige. Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Lan­
desamt für Denkmalpflege spätestens vier Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzutei­
len, um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für Bodendenkmal­
pflege bei den Erdarbeiten zugegen sein und eventuell auftretende Funde gemäß § 11 DSchG M-
V unverzüglich bergen und dokumentieren können. Dadurch werden Verzögerungen der Baumaß­
nahmen vermieden (Vgl. § 11 (3) DSchG M-V). 

3.2.7) Zusammenfassung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Goor 5" der Gemeinde Putgarten ist auf Grundlage 
der vorausgegangenen Untersuchung bzgl. der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Pflanzen und 
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Tiere, Landschaftsbild sowie Mensch als umweltverträglich einzustufen. Erhebliche Beeinträchti­
gungen der Schutzgüter sind durch das vergleichsweise sehr kleine Vorhaben in einer bereits bau­
lich vorgeprägten Umgebung nicht zu erkennen. 

Schutzgut 

Boden / Wasser / Klima 

Tiere und Pflanzen 

Mensch 

Landschaft / Landschaftsbild 

Kultur- und Sachgüter 

Erheblichkeit 

keine erhebliche Beeinträchtigung 

keine erhebliche Beeinträchtigung 

positive Entwicklung 

keine erhebliche Beeinträchtigung 

nicht betroffen 

Wechselwirkungen zwischen umweltrelevanten Belangen sind nicht zu erwarten. 

3.2.8) Monitoring 
Durch die Realisierung des Vorhabens werden keine erheblichen Beeinträchtigungen der Belange 
von Natur und Umwelt verursacht. 
Es werden ausschließlich Biotope des Siedlungsraumes verändert. Aufgrund der geringen Ein­
griffs-auswirkungen des Vorhabens sind besondere Monitoringprogramme zur Entwicklung der 
Belange von Natur und Umwelt nicht erforderlich. 

Putgarten, Januar 2017 

Qus^Mty: 
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